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GOZ & BEMA

Aufgrund der großen Nachfrage

Zusatztermine  
für GOZ-Workshops

Nachdem das GOZReferat der Zahnärztekammer Ber
lin in der AprilAusgabe des MBZ die neuen GOZWork
shops angekündigt hatte, waren diese bereits in kürzes

ter Zeit ausgebucht. Über dieses Interesse haben wir uns natürlich 
sehr gefreut. Damit wir keine Teilnehmer abweisen müssen, ha
ben wir zusätzliche Termine festlegen können. Diese finden Sie 
rechts aufgelistet. Wir bitten weiterhin um Verständnis, dass wir 
aus jeder Praxis nur einen Teilnehmer aufnehmen können, um 
möglichst vielen Praxen diesen Service anbieten zu können. Un
sere Hauptzielgruppe bleiben dabei die Zahnärzte selbst. Bei Fort
bestehen dieses Interesses organisieren wir im kommenden Jahr 
gerne weitere Workshops mit neuen Themen und festen Teilneh
mergruppen.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen!

Dr. Jana Lo Scalzo
Mitglied des Vorstandes
GOZ-Referat

Workshop 1:  GOZ-Einführung für junge Zahnärzte – 
eine Übersicht

Zielgruppe:  Weiterbildungsassistentinnen und assisten
ten, junge Zahnärztinnen und Zahnärzte

Termin 05. Juli 2017, 15:00 – 17:00 Uhr
Ort:  ZÄK Berlin, Stallstraße 1, 10585 Berlin, 

Raum 2.06 (2. Etage)
CMEBewertung: 2 Fortbildungspunkte

Workshop 2:  Sicherer Umgang mit Analogberechnung 
nach §6 Abs. 1 GOZ

Zielgruppe:   Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Abrechnungsmitarbeiterinnen und mitarbeiter

Termin: 27. September 2017, 15:00 – 17:00 Uhr
Ort:  ZÄK Berlin, Stallstraße 1, 10585 Berlin,
 Raum 2.06 (2. Etage)
CMEBewertung: 2 Fortbildungspunkte

Workshop 3: Der Steigerungssatz –
 richtige Anwendung und Begründung
Zielgruppe:  Zahnärztinnen und Zahnärzte
Termin: 08. November 2017, 15:00 –17:00 Uhr
Ort:  ZÄK Berlin, Stallstraße 1, 10585 Berlin, 

Raum 2.06 (2. Etage)
CMEBewertung: 2 Fortbildungspunkte

Gebühr: Alle Workshops sind kostenlos.
Anmeldung:  Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl ist 

eine persönliche Anmeldung per Mail unbe
dingt erforderlich: goz@zaek-berlin.de

GOZ-Workshops der Zahnärztekammer Berlin

Die GOZ-Frage des Monats

Korrektur zahntechnischer Leistungen

Wenn festgestellt wird, dass die für einen 
Patienten angefertigte Krone nicht passt 
und nun erneut abgeformt werden muss, 
können dem Patienten dann die zusätz-

lichen Abformmaterialien und zahntech-
nischen Leistungen in Rechnung gestellt 
werden?

Dass die Krone nicht gepasst hat, ist nicht 
dem Patienten anzulasten. Alles, was zur 
Korrektur erforderlich ist (Abformung, Mo
delle etc.), geht zu Lasten des ausführen
den Zahnarztes. Der Aufwand für die Wie
derholung der Arbeit darf auch nicht beim 
Bemessen des Steigerungssatzes Berück
sichtigung finden.
Entweder war bereits die Erstabformung 
mangelhaft oder die Anfertigung der Kro
ne durch den Zahntechniker. Für eine 
misslungene Abformung steht der Zahn

arzt ein, für eine misslungene Arbeit des 
vom Zahnarzt beauftragten Zahntechni
kers ebenfalls. Hat der Zahntechniker nicht 
gut gearbeitet, schuldet er seinem Auftrag
geber, dem Zahnarzt, Schadensersatz.

Daniel Urbschat

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat  
der Zahnärztekammer Berlin

Wir beantworten gern auch Ihre GOZFrage: 
EMail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 113, 148
Fax (030) 34 808  213, 248
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